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Beim Christbaum am Rathaus  Biederbach Dorf
Glühwein • Brädle • Schwätze

Montag 23. Dezember

Wir freuen uns auf EuchEuer Heimattreff 
Bringt bitte eine Tasse mitWenn ihr Brädle gebacken habt, freuen wir uns über Versucherle

Vorankündigung
25.01.25: 14:30 Spielenachmittag

 

 

Wenn sich das alte Jahr dem Ende entgegen neigt und der  

Weihnachtsstress Vergangenheit ist…  

Wir laden euch zum gemütlichen Beisammensein beim         

Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr ein. 

Für das leibliche Wohl ist mit Glühwein, Kinderpunsch,           

Würstchen und Waffeln gesorgt. 
 

Wann: Samstag, den 28. Dezember 2024 ab 18 Uhr 

Wo: Beim Feuerwehr Gerätehaus 

 
Wir freuen uns auf euer Kommen! 
 
Eure Freiwillige Feuerwehr Biederbach 
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Landratsamt 
Emmendingen

         Bekanntmachung

des Landratsamtes Emmendingen nach § 21a Abs. 1 der Ver-
ordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) 
über die geänderten Nebenbestimmungen der immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigung für die Erweiterung 
des Windparks „Rotzel“ durch Errichtung und Betrieb der 
Windkraftanlage (WKA) „Rotzel IV“ an die Ökostrom Con-
sulting Freiburg GmbH, Goethestraße 64 in 79100 Freiburg

Das Landratsamt Emmendingen, Amt für Gewerbeaufsicht, 
Immissionsschutz und Abfallrecht als Untere Immissions-
schutzbehörde verfügte auf Antrag gegenüber der Öko-
strom Consulting Freiburg GmbH, Goethestraße 64 in 79100 
Freiburg mit Datum vom 21.10.2024 die Änderung der Ne-
benbestimmungen zum Nachtbetrieb der WKA „Rotze lV“ 
nach § 12 Abs. 4 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräu-
schen, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz – BImSchG) in der Fassung vom 
17.05.2013 (BGBl. I, Nr. 25, S. 1274), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 
225, Nr. 340), ergänzend zur immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung zur Erweiterung des Windparks „Rotzel“ 
durch Errichtung und Betrieb der Windkraftanlage (WKA) 
„Rotzel IV“ Typ Enercon E-175 EP5 mit 162 m Nabenhöhe, 
175 m Rotordurchmesser, 249,5 m Gesamthöhe und 6 MW 
Leistung auf dem Grundstück Flst.Nr. 820 der Gemarkung 
Biederbach vom 04.10.2024 mit folgendem Tenor:

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 
DER GEMEINDE BIEDERBACH

Öffentliche Bekanntmachung
Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet 
am Donnerstag, den 19. Dezember 2024, um 19.00 Uhr im 
Bürgersaal des Rathauses Biederbach, Dorfstraße 18 statt.
Alle interessierten Einwohnerinnen und Einwohner sind 
hierzu herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
1.  Bürgerfragestunde
2.  Ergänzungssatzung mit örtlichen Bauvorschriften „Hir-

schen- Dorfmühle“
 a)  Beratung und Beschluss über die im Rahmen der Of-

fenlage eingegangenen Stellungnahmen
 b) Satzungsbeschluss
3.  Änderung der Kurtaxesatzung
4.  Haushaltsplan 2025 – Beratung
5.   Bauantrag zum Neubau eines Milchviehstalles mit Melk-

technik, Rindermastseite und geschlossener Güllegrube, 
Flst.138, Obertal

6.  Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
7.  Bekanntgaben der Verwaltung
8.  Fragen und Anregungen aus dem Gemeinderat
9.  Bürgerfragestunde

Rafael Mathis
Bürgermeister

GEMEINDE BIEDERBACH

Gemeindeverwaltung Biederbach 
Dorfstraße 18, 79215 Biederbach 
Tel.: 07682/9116-0 Zentrale, Fax: 07682/9116-16 
www.biederbach.de 

Öffnungszeiten / Sprechzeiten
Vormittags:  Montag - Freitag: 08.00 – 12.00 Uhr
Nachmittags:  Dienstag:    14.00 – 18.00 Uhr
Sprechzeiten sowie Termine nach Absprache sind auch außer-
halb dieser Zeiten möglich.
Bitte vereinbaren Sie vor Ihrem Besuch im Rathaus einen Ter-
min per Telefon oder per E-Mail bei der jeweiligen Sachbearbei-
terin, um längere Wartezeiten zu vermeiden und bei Vertretun-
gen besser koordinieren zu können. Vielen Dank.

Kontakt Rathaus Biederbach:
07682 9116-0 | gemeinde@biederbach.de | Allgemein | Zentrale
07682 9116-17 | herr@biederbach.de | Bürgerbüro | Passbehörde

Sprech-/Präsenzzeiten für Senioren und Menschen mit 
Behinderung
Der kommunale Inklusionsvermittler der Verwaltungsge-
meinschaft Elzach/Winden/Biederbach Herr Klaus Kury bietet 
Sprech-/Präsenzzeiten für Senioren und Menschen mit Behin-
derung an.
Wann:  jeden 1. Dienstag im Monat
   von 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 16:00 Uhr
Wo:   im Bürgerzentrum Krone-Ladhof, 2. OG, Raum 

Katzenmoos
Die Zugänge zu den Räumlichkeiten sind barrierefrei und für 
Rollstuhl-/Rollatorbenutzende geeignet.

Ansprechpartner:
Zentrale  Tel. 07682 9116 0
Bürgermeister Rafael Mathis  Tel. 07682 9116 0
gemeinde@biederbach.de
Bürgerbüro  Sabine Herr  Tel. 07682 9116 17
herr@biederbach.de
Hauptamt/Standesamt Nadine Weis Tel. 07682 9116 11
weis@biederbach.de 
Rechnungsamtsleiterin Petra Schneider 
schneider@biederbach.de Tel. 07682 9116 13
Gemeindekasse Petra Thoma  Tel. 07682 9116 12
thoma@biederbach.de
Bauhofleiter      Markus Allgaier  Tel. 07682 9116 60
bauhof@biederbach.de
Notdienst –Wasserversorgung  Tel. 07682 9116 60

Kleinkindbetreuung Zwergenhaus
Leiterin, Andrea Neumaier ab 01.12.24 
zwergenhaus@biederbach.de Tel. 07682 1001

Grundschule Biederbach
Leiterin, Claudia Wiedmaier 
grundschule@biederbach.de Tel. 07682 7226
Kindergarten St. Martin
Melanie Ruderer  Tel. 07682 7370
Stmartin.biederbach@kath-oberes-elztal.de
Bauernhof-Kita „Grashüpfer“
Elena Waßmund  Tel. 07682 5349515
grashuepfer.biederbach@kita-natura.de
ZweiTälerLand-Tourismus Tel. 07682 19433
info@zweitaelerland.de
Notdienst für Strom
Netze BW:  Tel. 0800 36294770
Benachrichtigungsservice per E-Mail: 
netze-bw.de/stoerungsmeldung

Grundbuchamt Amtsgericht Emmendingen
Liebensteinstraße 2, 79312 Emmendingen
Tel.: 07641 96587 600 – Zentrale, Fax: 07641 96587 603
poststelle@gbaemmendingen.justiz.bwl.de 
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„Entscheidung:
Änderung von Nebenbestimmungen

Die Nebenbestimmungen unter Ziffer C.II.3 und C.II.4 (Seite 
4) der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Er-
weiterung des Windparks „Rotzel“ durch Errichtung und 
Betrieb der Windkraftanlage (WKA) „Rotzel IV“ Typ Ener-
con E-175 EP5 mit 162 m Nabenhöhe, 175 m Rotordurch-
messer, 249,5 m Gesamthöhe und 6 MW Leistung auf dem 
Grundstück Flst.Nr. 820 der Gemarkung Biederbach werden 
wie folgt geändert:

C.II.3   Im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr ist der 
Betrieb der Anlage einzustellen.

C.II.4   Sobald eine FGW-TR1-konforme schalltechnische 
Dreifach-Vermessung den der Schallimmissionsprog-
nose

zugrunde gelegten maximalen Schallleistungspegel Lges. 
von 109,2 dB bestätigt, kann auf die Einstellung des Nacht-
betriebes verzichtet werden. Maßgebend ist das zugehöri-
ge Oktavbandspektrum:

Einschränkungen des Betriebes aus sonstigen Gründen 
gelten weiterhin und sind auch nach Erbringung der drei 
FGW-TR1-konforme schalltechnische Vermessungen zu be-
achten.
[…]

E. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgerichtshof Ba-
den-Württemberg mit Sitz in Mannheim erhoben werden.“
Der vollständige Bescheid kann vom Tage nach dieser Be-
kanntmachung an für zwei Wochen bei folgenden Behör-
den während der angegebenen Sprechzeiten eingesehen 
werden.
1.
Landratsamt Emmendingen
a)   Infothek Hauptgebäude, Bahnhofstr. 2 - 4, 
 79312 Emmendingen
und
b)   Infothek Haus am Festplatz, Schwarzwaldstr. 4, 
 79312 Emmendingen
Montag und Dienstag:  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 
        14:00 bis 15:30 Uhr
Mittwoch:      keine Sprechzeiten
Donnerstag:      08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 
        14:00 bis 18:00 Uhr
Freitag:       08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

2.
Gemeindeverwaltung der Gemeinde Biederbach, 
Dorfstraße 18, 79215 Biederbach
Montag bis Freitag:   08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag:      08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 
        14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Die öffentliche Bekanntmachung ergeht nach § 10 Abs. 8 
BImSchG und § 21 a der Neunten Verordnung zur Durch-
führung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verord-
nung über das Genehmigungsverfahren in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 29.05.1992 (BGBl. I S. 1001) zuletzt 
geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 22.03.2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 88)), unter folgendem
Hinweis:
1.   Der Bescheid gilt mit dem Ende der Auslegungsfrist 

auch denjenigen gegenüber, die keine Einwendungen 
erhoben haben, als zugestellt. Die Rechtsbehelfsbeleh-
rung der Entscheidung gilt entsprechend.

Emmendingen, 09.11.2024
Landratsamt Emmendingen
- Untere Immissionsschutzbehörde -
gez. Weiß
signiert
Landratsamt Emmendingen
09.12.2024

Frequenz f 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
Le,max,Okt 92,5 95,3 100,0 104,0 104,3 101,3 92,8 74,2 dB(A)

Weihnachtsfeier der  
Gemeindeverwaltung - Rathaus am 
17.12.24 ab 12.00 Uhr geschlossen!

Aufgrund der Weihnachtsfeier am 
Dienstag, den 17. Dezember 2024, ist 
die Gemeindeverwaltung nur bis 12:00 
geöffnet. Am Nachmittag von 14:00-
18:00 ist das Rathaus geschlossen. 

Ebenso ist das Zwergenhaus sowie das Bauhofteam 
am Nachmittag nicht erreichbar.

Wir bitten um Beachtung!

Gemeindeverwaltung vom 23.12.24 - 
01.01.25 geschlossen - Energiespartage!
Die Gemeindeverwaltung ist ab Montag, den 23. De-
zember 2024, bis Mittwoch, den 01.01.2025 (Neujahr), 
ganztags geschlossen.
Aufgrund von Urlaub sind jedoch nicht alle Dienststellen 
am Donnerstag, dem 02.01. und Freitag, dem 03.01.2025, 
besetzt. Rufen Sie daher zuerst unter der Tel.Nr. 07682 
9116-0 (Zentrale) an oder schreiben eine E-Mail an ge-
meinde@biederbach.de, um abzuklären, ob Ihr Anliegen 
bearbeitet werden kann. Ab Dienstag, den 07.01.2025 ist 
das ganze Rathausteam wieder zu den üblichen Sprech-
zeiten sowie für Termine nach Vereinbarung gerne für 
Sie da.
Wir bitten um Beachtung und Verständnis! Vielen Dank
Ihre Gemeindeverwaltung

Änderung des Redaktionsschlusses  
für das Mitteilungsblatt in der  

51. KW und 2. KW 2025!
Das letzte Mitteilungsblatt 2024 erscheint dieses Jahr in 
der 51. KW am Mittwoch, dem 18.12.2024. Der Redakti-
onsschluss dafür wird bereits diese Woche auf Freitag, 
den 13.12.2024, um 09.00 Uhr vorverlegt. Bitte beachten 
Sie das bei der Einstellung Ihrer Texte sowie Ihrer Weih-
nachtsgrüße.
Im neuen Jahr 2025 erscheint das Mitteilungsblatt wie-
der wie gewohnt ab der 2. KW am Mittwoch, 08.01.2025. 
Der Annahmeschluss ist wegen des Drei-König-Feiertags 
am Montag, dem 06.01.25, bereits auf Freitag, den 
03.01.2025 vorverlegt.
Wir bitten, dies zu beachten!
Ihre Gemeindeverwaltung
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RUHETAGE DER GASTSTÄTTEN

Gaststätte Ruhetag
„Adler-Pelzmühle“ Montag; Dienstag – Freitag ab 

17:00 Uhr geöffnet
„Hirschen-Dorfmühle“ Dienstag + Mittwoch
„Sonnhalde“ Montag + Donnerstag
„Schwarzwaldstüble“ Montag + Dienstag + Mittwoch
„Zum Bäreneckle“ Montag + Dienstag + Mittwoch
„Zum Kreuz“ Montag + Dienstag

NOTDIENSTE / NOTRUFE

Apotheken-Notdienst
Di., 10.12.   Kandel-Apotheke im Gesundheitszentrum, 

Waldkirch
    Fabrik Sonntag 5 A, Tel. 07681 4 92 52 50
    Kronen-Apotheke, Teningen
    Reetzenstr. 5, Tel. 07641 41109
Mi., 11.12.  Waldhorn-Apotheke, Sexau
    Emmendinger Str. 6, Tel. 07641 4 75 75
Do., 12.12.  Stadt-Apotheke, Waldkirch
    Lange Str. 37, Tel. 07681 47 91 10
Fr., 13.12.  easyApotheke, Emmendingen
    Freiburger Str. 4, Tel. 07641 95 42 80
    Marien-Apotheke, Gutach
    Golfstr. 9, Tel. 07681 7257
Sa., 14.12.  Breisgau-Apotheke, Teningen
    Alemannenstr. 2 A, Tel. 07641 84 60
    Glotter-Apotheke, Glottertal
    Talstr. 70 A, Tel. 07684 13 55
So., 15.12.  Severin-Apotheke, Denzlingen
    Alemannenstr. 17, Tel. 07666 5844
Mo., 16.12.  Apotheke im Kohlerhof, Denzlingen
    Rosenstr. 1, Tel. 07666 949110
Di., 17.12.   Bären-Apotheke im Haus der Gesundheit, 

Emmendingen
    Milchhofstr. 1, Tel. 07641 9783422

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Tierärztlicher Kleintiernotdienst ist werktags von 18 bis 
8 Uhr besetzt und kann tagesaktuell über den Haustier-
arzt erfragt werden.
Samstag/Sonntag, 14./15.12.2024
Dr. med. vet. Gina Helbling-Goanta, Sexau
Dorfstr. 94, Tel. 0177 3314359

Tierkörperbeseitigungsanstalt Zweckverband  
PROTEC Orsingen
Nenzinger Str. 34, 78359 Orsingen, Tel.: 07774 9339-0, 
Fax: 07774 9339-33

Notfallversorgung im Landkreis Emmendingen
Ärztlicher Bereitschaftsdienst - Tel. 116 117
Sie sind krank und die Arztpraxen haben bereits ge-
schlossen?
Sie sind nicht lebensbedrohlich erkrankt oder verletzt, kön-
nen jedoch nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten?
Dann helfen Ihnen die Ärzte des Ärztlichen Bereit-
schaftsdienstes!
Das medizinisch ausgebildete Personal kennt Ärzte in 
Ihrer Nähe oder schickt bei Bedarf einen Arzt zu Ihnen 
nach Hause.
Zusätzlich ist über docdirekt eine telemedizinische Bera-
tung möglich.

Redaktionsschluss  
für das Mitteilungsblatt in der Kalenderwoche 

51
ist am Freitag, 13.12.2024 um 9.00 Uhr 

Verspätet eingehende Beiträge 
können nicht mehr berücksichtigt werden.

Anzeigenschluss ist am Montag um 16.00 Uhr 

Das Bürgermeisteramt

Verteilung der Abfallkalender 2025

Laut Mitteilung des Landratsamts Emmendingen – Abfall-
wirtschaft verzögert sich dieses Jahr der Druck sowie die 
Auslieferung der Müllkalender 2025.
Sobald diese eintreffen, wird der Abfallkalender 2025 wie-
der vom Sportverein Biederbach e. V. – Jugendabteilung 
an alle Haushalte ausgetragen. Falls Sie den Abfallkalender 
nicht erhalten haben, können Sie diesen im Rathaus/Ein-
gangsbereich mitnehmen, ebenso sind Anträge zum Wech-
sel/Anforderung/Rückgabe von grauen Tonnen ausgelegt.

Abfallkalender Elzach
Den Abfallkalender von Elzach, den die Bürger und Bür-
gerinnen in der Frischnau benötigen, können diesen gerne 
ebenfalls hier im Rathaus abholen.

DIE GEMEINDE BIEDERBACH 
GRATULIERT

Herzlichen Glückwunsch
Allen Altersjubilaren, die im Monat Dezember 2024 ihren 
Geburtstag feiern und aufgrund gesetzlicher Vorgaben 
oder namentlich nicht genannt werden möchten, gratulie-
ren wir recht herzlich und wünschen ihnen alles Gute, vor 
allem Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

Veröffentlichung im Mitteilungsblatt
Altersjubilare ab dem 70., 75. usw. Geburtstag sowie Ehe-
jubilare ab dem 50., 60. usw. Jubiläum werden im Mittei-
lungsblatt nur veröffentlicht, wenn uns eine schriftliche 
Einverständniserklärung vorliegt. Gerne können Sie sich 
an das Bürgerbüro unter Tel. 07682 9116-17 oder Zentrale: 
07682 9116 0 oder per E-Mail an herr@biederbach.de oder 
gemeinde@biederbach.de wenden.

Besuche bei Alters- und Ehejubiläen
Gerne möchte unser Bürgermeister unsere Jubilare besu-
chen.
Bitte teilen Sie uns mit, wenn kein Besuch erwünscht ist, 
unter Tel. 07682 9116-0 oder per E-Mail: gemeinde@bie-
derbach.de.

Zur Geburt

Herzlichen Glückwunsch
den Eltern Teresa und Mario Lupfer, Tannhöfstraße 9
zur Geburt ihrer Tochter Amalia Hilda, geb. am 19.10.2024
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Sie können auch direkt und ohne vorherige Anmeldung 
eine geöffnete Notfallpraxis in Ihrer Nähe aufsuchen:

Allgemeine Notfallpraxen
Kreiskrankenhaus 79312 Emmendingen, Gartenstraße 44
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do.:     19 bis 22 Uhr
Mi. und Fr.:      16 bis 22 Uhr
Sa., Sonn- und Feiertage:  10 bis 18 Uhr
Kinder Bereitschaftspraxis Freiburg – Neu ab 09.10.2024
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin
Breisacherstraße 62, 79106 Freiburg
Öffnungszeiten:
Mo. – Do.:      19:00 bis 22:30 Uhr
Freitag       16:00 bis 22:30 Uhr
Sa., So. und Feiertage:   08:00 bis 22:30 Uhr
Augen Bereitschaftspraxis Freiburg
Universitätsaugenklinik Freiburg
Kilianstr. 5, 79106 Freiburg
Öffnungszeiten:
Sa., So. und Feiertagen   08:00 bis 18:00 Uhr
Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel.-Nr. 01801 116 116
Weitere Informationen finden Sie unter https://kzvbw.de/
patienten/zahnarzt-notdienst/ und welche Zahnarztpra-
xen in Ihrer unmittelbarer Umgebung Notdienst haben.
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde-Notdienst (HNO)
Universitätsklinikum Freiburg, Killianstraße 5, 
79106 Freiburg
Information: Telefon: 0761 270-42010, Telefax: 0761 
270-40750 sowie über den Ärztlichen Bereitschaftsdienst 
unter der Tel.-Nr. 116117 (kostenlos)

Notaufnahmen im Landkreis Emmendingen
Notaufnahme Kreiskrankenhaus Emmendingen, 
Gartenstraße 44, 79312 Emmendingen
Tel. 07641 4540 – 24 Std. erreichbar
Notaufnahme BDH-Klinik Waldkirch gGmbH, 
Heitereweg 10, 79183 Waldkirch
Tel. 07881 2080 – 24 Std. erreichbar

Europaweite Notrufnummer: Tel. 112 ·  
Polizei 110

DRK-Rettungsdienst/Krankentransport:  
Tel. 19 222
Notruf-Fax:
Neu seit 1.12.2019 ist, dass das Notruf-Fax der integrier-
ten Leitstelle Emmendingen direkt mit dem Notruf 112 
gekoppelt ist. So können gehörlose Menschen, Stumme 
oder Menschen mit Sprachschädigungen in Notsituatio-
nen schneller Hilfe bekommen. Fax-Vordrucke sind un-
ter www.drk.emmendingen.de, Rubrik Rettungsdienst, 
integrierte Leitstelle erhältlich.

Gift-Notrufzentrale: 0761/19240

Sozialdienste
Kirchliche Sozialstation Oberes Elztal:
Tel. 07682 909040 + 909041 oder 0171 3380810  
(Tag + Nacht)

Hospizgruppe Oberes Elztal:
Tel. 07682 925650

Betreuungsgruppe,  
Ehrenamtlicher Besuchsdienst „Zämme“:
Tel. 07682 909040

Dorfhelferinnenwerk Sölden
Einsatzleitung für die Stationsgebiete Triberg, Elzach, 
Waldkirch, Freiamt-Sexau, Herbolzheim
Mobil: 0176 17612633 |  
birgitta.fahrlaender@familienwerk-soelden.de

EUTB
Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung für Men-
schen mit Behinderung
Die EUTB berät nach dem Grundsatz „Eine für alle“ zu 
Fragen, die sich für Menschen mit Behinderung und de-
ren Angehörige stellen. Die Beratung ist kostenfrei.

EUTB Lebenshilfe KV Emmendingen e. V.
Karl-Friedrich-Str. 68/1, 79312 Emmendingen
07641 93341-214 (Frau Bergis + Frau Heiß)
eutb@lebenshilfe-emmendingen.de
Außensprechstunde in Waldkirch freitagnachmittags. 
Termine bitte telefonisch vereinbaren.

Fachstelle „Sucht“
Für Ratsuchende mit Problemen mit Alkohol, Medika-
menten, Glücksspiel oder Nikotin und deren Angehörige 
ist die Nebenstelle in 79183 Waldkirch, Friedhofstraße 1 
am Dienstag und Donnerstag unter Tel. 07681 24623 er-
reichbar.

Herbstzeit
Betreutes Wohnen für alte und pflegebedürftige Men-
schen in (Gast-)Familien
Landvogtei 5, 79312 Emmendingen
Tel. 07641 9671590
http://www.herbstzeit-bwf.de

Beratung im Pflegestützpunkt  
Landkreis Emmendingen
Der Pflegestützpunkt bietet für die Bürgerinnen und 
Bürger im Landkreis Emmendingen ein neutrales und 
kostenloses Beratungsangebot für gesetzlich versicherte 
Pflegebedürftige, Angehörige und Interessierte aller Al-
tersgruppen rund um das Thema Pflege, Betreuungs- und 
Entlastungsmöglichkeiten. Die Beratungen erfolgen tele-
fonisch oder persönlich im Pflegestützpunkt Emmendin-
gen, in den Außensprechzeiten oder beim Hausbesuch.
Öffnungszeiten Emmendingen:
Mo., Di., Do., Fr., 8.30 - 12.00 Uhr
Do., 14.00 - 18.00 Uhr
Kontakt:
pflegestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de
www.landkreis-emmendingen.de/pflegestuetzpunkt
Außensprechzeiten:
Waldkirch, Rathausinnenhof, Generationenbüro, 
Marktplatz 1 – 5
Montags 12 – 16 Uhr
Tel.: 07641 451-3096, Frau Schöpflin
Um Terminvereinbarung wird gebeten.

Bitte denken Sie an die recht-
zeitige Übermittlung Ihrer 
Bild- und Textbeiträge.

REDAKTIONSSCHLUSS 
BEACHTEN
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MÜLLABFUHR

Donnerstag, 12.12.2024 Gelber Sack
Montag, 16.12.2024  Blaue Tonne
Freitag, 20.12.2024   Blaue Tonne (Ortsteil Frischnau, 

Mersberg, Uhlsbach)
Montag, 23.12.2024  Graue Tonne
Samstag, 28.12.2024  Gelber Sack (Änderung!)

Öffnungszeiten Grünschnittplatz Elzach
Freitag:  13.00 – 17.00 Uhr
Samstag:  09.00 – 14.00 Uhr

Öffnungszeiten Recyclinghof Elzach
Freitag:  13.00 – 17.00 Uhr
Samstag:  09.00 – 13.00 Uhr

VEREINSMITTEILUNGEN

MUSIKVEREIN TRACHTENKAPELLE
BIEDERBACH E.V.

Dezember / Januar
Heiligabend in der Kirche
Konzert vorbei, nun kann entspannt
der Dezember ziehen ins Land.
Doch weit gefehlt, wär ja auch zu schön,
mal freitags nicht zur Prob` zu gehen,
mal Kino-, Party-, Cego-Abend, … nein …
weitere Proben müssen sein.
Geübt wird nun auf`s nächste Event.
Advent, Advent ein Lichtlein brennt.
Weihnachtslieder und geistliche Folklore
tönen herab von der Empore.
Mal leise, mal kräftig, dominant,
die meisten Lieder sind bekannt
und jedem wird, das ist kein Scherz
bei Stille Nacht ganz warm ums Herz.
Musik am Heiligabend ist halt toll
dann ist auch mal die Kirche voll
Theater
Das nächste Highlight wartet schon.
Theaterspielen hat bei der Musik Tradition,
schon seit den 20-er Jahren im letzten Jahrhundert.
Wo haben die dann gespielt, fragt man sich verwundert.
Deutscher Hof, Finstermühle, Wirtschaften mit Saal
wurden genutzt als Festspielhäuser erster Wahl.
Ein paar Balken Bretter ein Fenster und Türen,
die meistens in die Küche der Wirtschaft führen
und fertig war die Bühne, Vorhang auf
und das Drama nahm seinen Lauf.
Die Stücke meist ernst, voller Trauer und Zwietracht.
Beim Luststück danach wurde dafür herzhaft gelacht.
Gespielt wurde nachmittags für Jung und Alt
und abends für die Altersgruppe dazwischen halt.
Auch wenn nachmittags mal ein Fehler passiert,
beim 2. Mal abends lief es meist wie geschmiert.
Mit dem Bau der Festhalle bestand nun die Möglichkeit
für das Theaterspiel zu nutzen diese neue Örtlichkeit.
Doch eine modernere und größere Bühne musste her.
Das machen wir selbst, ist nicht so schwer.
Gesagt, getan und schon bald war es soweit
und die Bühne für die Premiere bereit.

Traurige und ernsthafte Stücke sind nicht mehr gefragt.
Lustiges mit viel Szenenkomik ist jetzt angesagt
und das beherrscht die Theatergruppe in hohem Maße
wie die als Laien spielen, das ist einfach klasse.
Tombola am Theaterabend
Bei der Tombola kann jeder sein Losglück testen.
Viele Lose kaufen, dann ist die Change am besten
auf einen Gutschein, Fernseher oder Satz Reifen
drum unsere Empfehlung, kräftig zugreifen
auch wenn der Gewinn nur Grünzeug im Topf ist.
Nieten sind Spenden an den Verein wie ihr wisst.
Später, so hoffen wir, auf dem Heimweg ist klar,
dass es für die Gäste ein unvergesslicher Abend war.
Bläserjugend
In jedem Verein ist Jugendarbeit wichtig,
daher gilt bei der Musik: „Wenn schon, dann richtig“
Das heißt professionelle Ausbilder sind zu verpflichten,
die die Jugendlichen am Instrument unterrichten
und was bei den Proben so abgeht vor Ort
unsere Stars von morgen, haben das Wort.
Hey Leute! Die Coolsten im Verein sind immer noch wir,
die Bläserjugend als Verein im Verein auf dem Papier.
Wer blasen kann, der darf, doch älter als 25 ist tabu,
ok, die Wilden vom Schlagzeug gehören noch dazu.
Noten lernen, Tonleitern spielen ist oft echt krass
und macht, um ehrlich zu sein, only a little bit Spaß.
Einzelunterricht ist am effektivsten sagen die Alten.
Na gut, sollen sie halt auch mal recht behalten.
Wer später in der großen Kapelle mitspielen will,
der muss halt durch die basics, wir nennen es Drill.
Einmal im Jahr ist Showdown nach dem Konzert.
Da zeigen die Jüngsten was die Ausbildung war wert.
Mit viel Spielfreude hauen die keck ihr Ding raus
und ernten grinsend den verdienten Applaus.
Die Eltern unten im Halle sind völlig geflasht
und genießen bei Kaffee und Kuchen den Rest.
Wer fit genug ist, wird in die Jungmusik integriert.
Dort wird dann endlich gemeinsam musiziert.
Als Kapelle können wir mal zeigen, was in uns steckt.
Remember, unser Kirchenkonzert war so perfekt,
dass manch alter Musiker die Befürchtung hegt,
dass da jemand an seinem Stuhl in Orchester sägt.
Daheim dann: Höre ich richtig? Mutter wundert sich sehr
seit du so gut bist, übt dein Vater auch wieder mehr.
Ja ja, lockeres Mundwerk und viel Selbstvertrauen,
doch gut zu wissen, man kann auf unsere Zöglinge bauen.
Die Zukunft kann kommen, sie macht uns nicht bang,
solange drei Generationen ziehen am selben Strang.
Wo wurde vor dem Bau der Schwarzwaldhalle das Theater 
aufgeführt?
(Im Januar folgt nochmal eine Zusammenfassung aller Fra-
gen inklusive der Teilnahmebedingungen)

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Adventsfenster in der Seelsorgeeinheit 
Oberes Elztal
An fast jedem Abend im Dezember öffnet sich in unserer 
Seelsorgeeinheit um 18.00 Uhr ein Adventsfenster. Alle 
Fenster finden im Freien statt, achten Sie auf wettergerech-
te Kleidung. Zur adventlichen Einstimmung können gerne 
Lichter und Laternen mitgebracht werden. Es kann auch 
Tee angeboten werden, bringen Sie bitte hierfür Ihren ei-
genen Becher mit. Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen und 
wünschen eine besinnliche Adventszeit.
Das Vorbereitungsteam und die Gestalter/innen der Fenster
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Adventsfenster 2024
Tag Datum Name Ort Adresse
Do., 12.12.2024 Familie 

Kaltenbach
Prechtal Bergleweg 

9
Sa., 14.12.2024 Bianca Volk Elzach Am Risslers-

berg 27
So., 15.12.2024 Elisabeth 

und Markus 
Häringer

Nieder-
winden

Oberdorf-
str. 1 b. 
Brosihof

Mo. 16.12.2024 Mitglieder 
der Kirchen-
gemeinde St. 
Barbara

Oberspit-
zenbach

Kirche St. 
Barbara

Di., 7.12.2024 Katharina 
Storz  

Elzach Blumenweg 
30

KAPELLE ST. MARTIN 
BIEDERBACH-DORF

23. Dezember 2024 – Bußfeier
Am Montag, 23. Dezember 
2024, ist um 19:00 Uhr in 
der Kapelle „St. Martin“, 
Biederbach-Dorf, eine Buß-
feier.
Der im Pfarrblatt Nr. 25 ver-
öffentlichte Termin Don-
nerstag, 19. Dezember 2024, 
stimmt nicht.
Somit hier der Berichti-
gungshinweis.

PFARRGEMEINDE ST. MANSUETUS
OBERBIEDERBACH

Gottesdienste
Mittwoch, 11. Dezember
19:00 Uhr  Eucharistiefeier
Sonntag, 15. Dezember
10:00 Uhr   Eucharistiefeier
Samstag, 21. Dezember
19:00 Uhr  Vorabendmesse

KIRCHENGEMEINDE ST. NIKOLAUS
ELZACH

Gottesdienste
Donnerstag, 12. Dezember
18:25 Uhr  Rosenkranz
19:00 Uhr   Eucharistiefeier
Samstag, 14. Dezember
19:00 Uhr  Vorabendmesse
Donnerstag, 19. Dezember
18:25 Uhr  Rosenkranz
19:00 Uhr  Eucharistiefeier
Samstag, 21. Dezember
16:30 Uhr  Beichtgelegenheit
Sonntag, 22. Dezember
10:30 Uhr  Eucharistiefeier

 
Kapelle St. Martin  
 Foto: Robert Klausmann

EVANGELISCHES PFARRAMT

Evangelische Kirchengemeinden  
Elzach und Oberprechtal
Samstag, 14. und Sonntag 15. Dezember - 
Triff deine Pfarrerin auf dem Adventsmarkt in Ober-
prechtal. Lass dich überraschen!
Sonntag, 15. Dezember
10:00 Uhr   Gottesdienst in der Christuskirche in Ober-

prechtal, Pfarrerin Barbara Müller-Gärtner
Sonntag, 22. Dezember
16:00 Uhr   Gottesdienst mit Krippenspiel in der Johan-

neskirche in Elzach, Pfarrerin Barbara Müller-
Gärtner

    Bitte eine Tasse für Teepunsch mitbringen!

Unsere Weihnachtsgottesdienste:
Dienstag, 24. Dezember - Heiliger Abend
16:00 Uhr   Christvesper mit Posaunenchor in der Johan-

neskirche in Elzach, Pfarrerin Barbara Müller-
Gärtner

18:00 Uhr   Christvesper mit Posaunenchor in der Chris-
tuskirche in Oberprechtal, Pfarrerin Barbara 
Müller-Gärtner

Mittwoch, 25. Dezember - 1. Christfesttag
10:00 Uhr   Festgottesdienst in der Christuskirche in Ober-

prechtal, Pfarrerin Barbara Müller-Gärtner

Zur Erinnerung – die nächsten Termine für die begonnenen 
Krippenspielproben:
Samstag, 14.12.24, um 9:30 Uhr
Samstag, 21.12.24, um 9:30 Uhr Generalprobe
jeweils in der Johanneskirche in Elzach

NATURPARK
SÜDSCHWARZWALD

Rückblick Weidestammtische 2024
Das Herdenschutz-
projekt Südschwarz-
wald (in Träger-
schaft des Badischer 
Landw i r t s cha f t l i -
cher Hauptverband 
(BLHV), Naturpark 
Südschwarzwald und 
der Erzeugergemein-
schaft Schwarzwald 
Bio-Weiderind) or-
ganisierte in Zusam-
menarbeit mit der 
Forstlichen Versuchs-
anstalt (FVA) fünf 
erfolgreiche Abende 
rund um Weidema-
nagement und Her-
denschutz. Insgesamt 
nahmen daran rund 
130 Tierhalterinnen 
und Tierhalter teil. 
Neben Vorträgen 
zum Wolfsmonitoring und Herdenschutz in Baden-Würt-
temberg boten die Abende wertvolle Informationen zu 
Fördermöglichkeiten und Ausgleichszahlungen im Fall von 
Rissereignissen. Besonders praxisnah wurde jeweils eine 
Zaunausstellung aufgebaut und durch praktische Demons-
trationen wurden effektive Techniken zur Weide- und 

 
Foto: Copyright: Herdenschutzprojekt 
Südschwarzwald
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Herdensicherung gezeigt. Die offene Atmosphäre ermög-
lichte den Tierhaltenden regen Austausch zu ihren Erfah-
rungen und Herausforderungen und trug zur Vernetzung 
der Landwirte bei. Nach dem Erfolg der Weidestammtisch-
Saison 2024 plant das Herdenschutzprojekt eine Fortset-
zung der beliebten Veranstaltungsreihe im Frühjahr 2025. 
Interessieren auch Sie sich für Aktuelles rund ums Thema 
Herdenschutz? Dann abonnieren Sie gerne unseren News-
letter. Senden Sie uns hierzu eine E-Mail an: herdenschutz@
naturpark-suedschwarzwald.de.

MITTEILUNGEN DES 
LANDRATSAMTES 
EMMENDINGEN

Kreismedienzentrum zwischen den Jahren 
bis Dreikönig geschlossen
Das Kreismedienzentrum ist in den Weihnachtsferien vom 
23. Dezember 2024 bis einschließlich 6. Januar 2025 ge-
schlossen. Ab Dienstag, 7. Januar 2025 ist wieder zu den re-
gulären Zeiten geöffnet. Die Öffnungszeiten sind Montag 
bis Donnerstag von 08:00 bis 16:00 Uhr. Freitags von 08:00 
bis 13:00 Uhr.

Abfall-App informiert zuverlässig über  
Abhol-Termine im Landkreis Emmendingen
Wann die Graue Tonne geleert wird, wo der nächste Grün-
schnittplatz ist, wann der Recyclinghof geöffnet hat: all 
diese Infos gibt es bereits seit 2021 auf der Abfall-App der 
Abfallwirtschaft des Landratsamts Emmendingen über das 
Smartphone. Abfuhrtermine, die Standorte und Öffnungs-
zeiten der Entsorgungseinrichtungen und ein Abfall-Abc 
sind darauf unter anderem zu finden. Eine praktische Ein-
stellung bei der App ist zudem die individuelle Erinnerungs-
funktion, über die festgelegt werden kann, wann darauf 
hingewiesen werden soll, dass die Tonnen an die Straße ge-
stellt werden müssen. Auch Push-Nachrichten können über 
die App verschickt werden, falls es zum Beispiel kurzfristig 
zu wetterbedingten Schließungen der Grünschnittplätze 
kommen sollte oder Ähnliches. Die kostenlose App kann 
über Google Play, Apple iOS und Windows Mobile herun-
tergeladen werden, einfach „Abfall Emmendingen“ einge-
ben. Danach den Wohnort eintragen und schon sind alle 
Abfuhren übersichtlich aufgelistet.

Neues Buch und neue Homepage mit Infos 
zum Kandel
Der Kandel ist als Hausberg des Landkreises Emmendingen 
zu jeder Jahreszeit ein attraktives Ausflugsziel. Seine Viel-
falt wurde bereits 2014 im damals erstmals erschienenen 
Buch über das Kandelbergland vorgestellt. Zehn Jahre da-
nach wurde dieses Buch nun überarbeitet und eine Neuauf-
lage mit vielen aktualisierten allgemeinen Informationen, 
Einblicken rund um den Kandel in die Geschichte, die Geo-
logie, die Flora, die Landwirtschaft, natürliche Energiege-
winnung sowie über Land und Leute erstellt. Zudem finden 
die Leserinnen und Leser Tipps zu abwechslungsreichen 
Wanderrouten mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden 
und zu Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten am Kan-
del. Flankierend dazu gibt es seit Kurzem die Internetseite 
www.kandelbergland.de, auf der es neben viel Wissens-
wertem zum Kandel auch Broschüren über den Zweribach, 
den Urgraben und die Pflanzen am Kandel heruntergela-
den werden können.
Das Buch „Das Kandelbergland – Eine Entdeckungsreise im 
Naturpark Südschwarzwald“ ist in den Tourismusbüros und 
Buchhandlungen in der Region erhältlich. Es kostet 9,90 
Euro.

Neue Müllmarken werden Ende Januar 
2025 verschickt
Im neuen Jahr gibt es neue Müllmarken. Sie werden ausge-
tauscht, weil sie seit einigen Jahren schon im Einsatz sind 
und mit der Zeit verwittern und unleserlich werden kön-
nen. Die neuen Müllmarken erhalten keine Jahreszahlen 
und sind somit einige Jahre gültig. Die Müllmarke dient 
als Nachweis, dass die Tonne registriert ist und dafür Müll-
gebühr bezahlt wird. Die neuen Müllmarken werden mit 
den Gebührenbescheiden Ende Januar 2025 an die Grund-
stückseigentümer bzw. Hausverwaltungen verschickt und 
von dort an die Nutzer der Mülltonnen verteilt.

MITTEILUNGEN ANDERER BEHÖRDEN

Bekanntmachung der Tierseuchenkasse 
(TSK) Baden-Württemberg
- Anstalt des öffentlichen 
Rechts -
Hohenzollernstr. 10, 
70178 Stuttgart
Meldestichtag zur Ver-
anlagung zum Tierseuchenkassenbeitrag 2025 ist der 
01.01.2025.
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2024 versandt.
Sollten Sie bis zum 01.01.2025 keinen Meldebogen erhal-
ten haben, rufen Sie uns bitte an oder schreiben Sie uns 
eine kurze E-Mail. Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich 
auf § 31 des Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheits-
gesetzes in Verbindung mit der Beitragssatzung.
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenos-
senschaften) sind zum 1. Februar 2025 meldepflichtig.
Die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Vieh-
verwertungsgenossenschaften erhalten Mitte Januar 2025 
einen Meldebogen.
Melde- und beitragspflichtige Tiere sind: 
 Pferde
 Schweine
 Schafe
 Hühner
 Truthühner/Puten
Meldepflichtige Tiere sind: 
  Bienenvölker (sofern nicht über einen Landesverband 

gemeldet)
Nicht zu melden sind: 
  Rinder einschließlich Bisons, Wisenten und Wasser-

büffel. Die Daten werden aus der HIT-Datenbank (Her-
kunfts- und Informationssystem für Tiere) herangezo-
gen.

Nicht meldepflichtig sind u.a.: 
  Gefangengehaltene Wildtiere (z.B. Damwild, Wild-

schweine), Esel, Ziegen, Gänse und Enten
Wenn bis zu 25 Hühner und/oder Truthühner gehalten 
werden und keine anderen beitragspflichtigen Tiere (s.o.) 
vorhanden sind, entfällt derzeit die Melde- und Beitrags-
pflicht für die Hühner und/oder Truthühner.
Es spielt keine Rolle, ob die Tiere in einem landwirtschaft-
lichen Betrieb oder in einer reinen Hobbyhaltung stehen 
– für die Meldung ist immer der gemeinsam gehaltene Ge-
samttierbestand je Standort zu melden.
Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse 
muss die Tierhaltung beim zuständigen Veterinäramt ge-
meldet werden.
Schweine, Schafe und/oder Ziegen sind, unabhängig von 
der Stichtagsmeldung an die Tierseuchenkasse BW, bis 
15.01.2025 an HIT zu melden. Die Tierseuchenkasse BW 
bietet an, die Stichtagsmeldung an HIT zu übernehmen. 
Nähere Informationen finden Sie auch auf dem Informa-
tionsblatt als Anlage zum Meldebogen und auf unserer 
Homepage unter www.tsk-bw.de.
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Weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht so-
wie zu Leistungen der Tierseuchenkasse BW sowie über die 
einzelnen Tiergesundheitsdienste finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.tsk-bw.de.
Telefon: 0711 / 9673-666; E-Mail: beitrag@tsk-bw.de; Inter-
net: www.tsk-bw.de

DEUTSCHE 
RENTENVERSICHERUNG

Gleichberechtigt und selbstbestimmt leben - 
mit Behinderung
Anspruch auf besondere Leistungsansprüche
Wer beeinträchtigt ist, hat Anspruch auf besondere Leis-
tungen der Solidargemeinschaft – auch und gerade im Be-
reich der sozialen Sicherung, darauf macht die Deutsche 
Rentenversicherung Baden-Württemberg aufmerksam.
Menschen mit Behinderung in Deutschland
Ende 2023 lebten in Deutschland knapp 8 Millionen Men-
schen mit schwerer Behinderung, das ist fast jeder zehnte 
Mensch in Deutschland. Über 90 Prozent der Behinderun-
gen wurden durch eine Krankheit verursacht, es kann also 
jeden treffen und fast jeder hat einen Menschen in seinem 
Umfeld, der mit körperlichen oder seelischen Beeinträchti-
gungen lebt. Die Deutsche Rentenversicherung beantwor-
tet daher die häufigsten Fragen zu Renten- und Reha-Leis-
tungen schwerbehinderter Menschen:
Meine berufliche Tätigkeit fällt mir immer schwerer, kann 
ich eine Reha-Maßnahme beantragen?
Rehabilitations- und Präventionsleistungen der gesetzli-
chen Rentenversicherung sollen verhindern, dass eine Be-
hinderung oder Krankheit zur dauerhaften Erwerbsminde-
rung führen. Die Deutsche Rentenversicherung prüft daher 
auf Antrag, ob sie im konkreten Einzelfall helfen kann. Das 
können Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sein. Diese sollen 
zum Beispiel helfen, den bisherigen Arbeitsplatz trotz der 
gesundheitlichen Einschränkungen zu erhalten. Auch eine 
berufliche Neuorientierung kommt in Frage. Sie ist oft die 
bessere Alternative zur völligen Beschäftigungsaufgabe.
Ich bin schwerbehindert, dann muss ich doch auch eine Er-
werbsminderungsrente bekommen, oder?
Die Frage einer Erwerbsminderung lässt sich nicht allein am 
Grad der Behinderung ablesen. Eine Rente wegen voller 
Erwerbsminderung erhalten Sie, wenn Sie wegen Krank-
heit oder Behinderung unter den üblichen Bedingungen 
des allgemeinen Arbeitsmarktes auf nicht absehbare Zeit 
weniger als drei Stunden täglich arbeiten können. Sie ent-
spricht in ihrer Höhe etwa einer Altersrente. Können Sie 
noch mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden täg-
lich arbeiten, bekommen Sie die Rente wegen teilweiser 
Erwerbsminderung. Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit 
nimmt die Rentenversicherung ebenso vor, wie die Prüfung 
der versicherungsrechtlichen Voraussetzungen.
Gibt es eine spezielle Altersrente für schwerbehinderte 
Menschen?
Ja, die Altersrente für schwerbehinderte Menschen kommt 
in Betracht, wenn Ihr Grad der Behinderung mindestens 50 
beträgt, Sie die Mindestversicherungszeit, auch Wartezeit 
genannt, von 35 Jahren erfüllen und ein Mindestalter er-
reicht haben. Sind Sie 1964 oder später geboren, können 
Sie die Altersrente für schwerbehinderte Menschen mit 65 
Jahren ohne Abzüge erhalten. Mit Abzügen von maximal 
10,8 Prozent ist das bereits ab 62 Jahren möglich. Wenn 
Sie vor 1964 geboren sind, ist das jeweils noch einige Mo-
nate früher möglich. Mit dem Rentenbeginnrechner unter 
www.deutsche-rentenversicherung.de/online-rechner er-
fahren Sie, wann Sie konkret in Rente gehen können. Ob 
Sie die Mindestversicherungszeit schon erfüllen, sehen Sie 
auch in Ihrer ausführlichen Rentenauskunft.

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre „Reha 
und Rente für schwerbehinderte Menschen“ auf unserer 
Website www.drv-bw.de. Weitere Fragen zum Thema be-
antworten wir auch am kostenlosen Servicetelefon unter 
0800 1000 48024.
Kontakt zur regionalen Beratung – online, telefonisch, per 
Video oder vor Ort unter www.drv-bw.de/kontakt

Energiesparen über Weihnachten
Schließtage vom 23.12.2024 bis 30.12.2024
Von Montag, 23.12.2024, bis einschließlich Montag, 
30.12.2024, bleiben die Dienststellen der Deutschen Renten-
versicherung Baden-Württemberg (DRV BW), inklusive Re-
gionalzentren und Außenstellen, geschlossen. Über das Ser-
vicetelefon unter der Rufnummer 0800 1000 4800 können 
sich Kundinnen und Kunden zu Fragen rund um die gesetz-
liche Rentenversicherung weiterhin an allen Werktagen von 
8:00 Uhr bis 19.00 Uhr (freitags bis 15:30 Uhr) informieren. 
Videoberatungen finden in dieser Zeit nicht statt.
Bereits in vergangenen Jahren konnte die DRV BW dadurch 
beträchtliche Energieeinsparungen verzeichnen. Diesen Bei-
trag zum Energiesparen möchte sie 2024 mit den Schließta-
gen zwischen Weihnachten und Neujahr erneut leisten.
Ab Donnerstag, 2. Januar 2025, stehen alle Dienststellen 
und Beratungsleistungen der DRV BW wieder zu den be-
kannten Öffnungszeiten zur Verfügung.

POLIZEI 
BADEN-WÜRTTEMBERG

Diebstahlgefahr im Weihnachtstrubel:  
Achten Sie auf Ihre Wertsachen!
Die Polizeiliche Kriminalprävention und kartensicherheit.
de geben Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl.
Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt gehört für viele 
Menschen zur Adventszeit dazu. Während zahlreiche Be-
sucherinnen und Besucher die festliche Stimmung genie-
ßen, nutzen Langfinger das dichte Gedränge gezielt aus, 
um Wertsachen zu stehlen. Und das nicht nur auf Weih-
nachtsmärkten, sondern auch in belebten Einkaufsstraßen 
und Geschäften der Innenstädte. Ein Moment der Unauf-
merksamkeit genügt, um Geldbörsen oder Smartphones 
aus Jacken- und Handtaschen verschwinden zu lassen. 
Neben Bargeld stehen auch Zahlungskarten im Fokus der 
Kriminellen. Gelangen sie an die dazugehörige PIN, kann 
der finanzielle Schaden groß sein. Häufig bleibt der Verlust 
zunächst unbemerkt.
Täterinnen und Täter sind häufig professionell organisiert 
und europaweit aktiv. Sie arbeiten meist in Teams: Eine 
Person lenkt das Opfer ab, eine Zweite greift zu, eine Drit-
te verschwindet mit der Beute in der Menge. Es gibt viele 
Tricks, wie Anrempeln, Bekleckern der Kleidung oder Fra-
gen nach dem Weg. Gerade im Gedränge ist Aufmerksam-
keit wichtig. Genießen Sie die weihnachtliche Atmosphäre, 
aber bleiben Sie achtsam und lassen Sie sich nicht von Un-
bekannten ablenken.
Mit einer guten Vorbereitung können Sie Ihre Wertsachen 
schützen:
• Verzichten Sie möglichst auf Handtaschen oder Rucksä-

cke und bewahren Sie Bar- und Plastikgeld sicher vor 
Zugriff in geschlossenen Innentaschen der Kleidung auf.

• Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Karten mit, wie un-
bedingt nötig.

• Seien Sie besonders an engen, stark frequentierten Be-
reichen wie Eingängen, Marktständen oder bei großen 
Menschenansammlungen, zum Beispiel am Glühwein-
stand, wachsam.

• Überprüfen Sie regelmäßig, ob Ihre Wertsachen noch 
sicher verstaut sind.
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Denken Sie immer daran, Ihre PIN geheim zu halten. Neben 
der verdeckten PIN-Eingabe an Geldautomaten oder Kas-
senterminals gehört auch dazu, sich die Geheimzahl gut zu 
merken. Hilfreiche Tipps gibt es auf www.pin-im-sinn.de.“
Was tun, wenn die Zahlungskarten oder das Handy mit Be-
zahlfunktion gestohlen wurden?
Sperren Sie umgehend Ihre Bezahlkarten und/oder die SIM-
Karte. Der bundesweite Sperr-Notruf 116 116* ist Tag und 
Nacht erreichbar.
• Melden Sie den Diebstahl bei der Polizei. Diese kann 

auch die KUNO-Kartensperrung für SEPA-Lastschriftzah-
lungen per Unterschrift vornehmen.

• Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Kontobewegungen 
und melden Sie unautorisierte Abbuchungen sofort Ih-
rer Bank oder Sparkasse.

• Der Service des Sperr-Notrufs ist kostenlos. Auch der 
Anruf bei der 116 116 aus dem deutschen Festnetz ist 
gebührenfrei. Aus dem Mobilnetz und aus dem Ausland 
(+49 116 116) können Gebühren anfallen. Sollte der 
Sperr-Notruf in seltenen Fällen aus dem Ausland nicht 
erreicht werden können, gibt es alternativ die Rufnum-
mer +49 (0) 30 4050 4050.

SOZIALVERSICHERUNG FÜR
LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN 
UND GARTENBAU (SVLFG)

„Man muss doch nicht immer warten, bis das 
Fass überläuft“
Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau (SVLFG) begleitet ihre Versicherten in schwie-
rigen Lebensphasen.
Das Leben stellt uns immer wieder vor Herausforderungen, 
die manchmal nur schwer alleine zu bewältigen sind. Gera-
de in den grünen Berufen gibt es viele Faktoren, die einen 
an die Grenze der Leistungsfähigkeit bringen. Mal ist es 
das Wetter oder eine schwierige Marktsituation – dann ein 
zwischenmenschlicher Konflikt, eine plötzliche Erkrankung 
oder ein Todesfall.
Andreas Kornmann, Landwirt mit Schweinehaltung aus Hes-
sen, sind diese Situationen nur allzu gut bekannt ,,Die größ-
ten Stressfaktoren sind Dinge, die einfach dazwischenkom-
men: Maschinen gehen kaputt, im Stall läuft die Fütterung 
nicht. Und wenn dann drei, vier Sachen an einem Tag zusam-
menkommen, dann ist natürlich der Stress da.‘‘ Als ihm mal 
wieder alles zu viel wurde, war für ihn der Moment gekom-
men, in dem er Hilfe in Anspruch genommen hat.
Die SVLFG unterstützt ihre Versicherten in persönlichen 
Überlastungssituationen mit dem Telefonischen Einzelfall-
coaching – ein besonderes Präventionsangebot, um wieder 
neue Kraft zu schöpfen. Die psychologische Hilfe ist ver-
traulich und der Weg ins Angebot sehr kurzfristig und un-
kompliziert möglich.
Andreas Kornmann haben diese Gespräche sehr geholfen. 
„Ich habe gerne angerufen und es war eigentlich wie ein 
Gespräch unter Freunden. Teilweise habe ich die Telefona-
te sogar während der Fahrt auf dem Schlepper geführt.‘‘ 
Weil er weiß, dass es vielen seiner Berufskollegen ähnlich 
geht, will er dafür sensibilisieren, dass es keine Schande ist, 
sich Hilfe zu holen. „Man muss doch nicht immer warten, 
bis das Fass übergelaufen ist“, sagt er.
Nähere Informationen gibt die SVLFG unter www.svlfg.de/
einzelfallcoaching. Die direkte Kontaktaufnahme ist über 
das Telezentrum „Mit uns im Gleichgewicht“ möglich un-
ter der Telefonnummer 0561 785-10512 sowie per Mail an 
gleichgewicht@svlfg.de.
Sofortige Hilfe bei kritischen Lebensereignissen erhalten 
Versicherte der SVLFG täglich rund um die Uhr über die Kri-
senhotline unter der Telefonnummer 0561 785-10101.

AUS- UND FORTBILDUNG

BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT
AGENTUR FÜR ARBEIT FREIBURG

Beruflich am Ball bleiben
Am Donnerstag, 19. Dezember, gibt es in der Agentur für 
Arbeit Freiburg, Lehener Straße 77, eine offene Sprech-
stunde für Erwerbstätige und Wiedereinsteigende, die Ant-
worten auf Fragen zu ihrer beruflichen Zukunft suchen. Die 
Sprechstunde beginnt um 15 Uhr und endet um 18 Uhr. Sie 
findet statt im Raum B051 (Bauteil B). Die Kurzberatungen 
sind kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Berufliche Veränderungen, egal ob gewollt oder dem 
Strukturwandel geschuldet, erfordern mehr und mehr 
professionelle Begleitung. Deshalb gibt es die „Berufsbe-
ratung im Erwerbsleben“. Mit Informationen, Rat und bei 
Bedarf auch finanzieller Unterstützung richtet sie sich in 
erster Linie an Beschäftigte und Wiedereinsteigende. Be-
ratung gibt es zu den Themen: Beruflich aufsteigen, Quali-
fikationen erweitern oder nachholen, Beruf wechseln oder 
beruflich wieder einsteigen.

E-Fahrzeuge in spannungsfreiem Zustand 
warten
Um an Elektro-Fahrzeugen mit Hybrid- und anderen Hoch-
volt-Systemen arbeiten zu dürfen, benötigen Fachkräfte 
von Kfz- und Karosserie-Werkstätten eine spezielle Schu-
lung. Am Freitag und Samstag, 11./12. April, bietet die Ge-
werbe Akademie der Handwerkskammer Freiburg dazu 
den Kurs „Fachkundige Person für Arbeiten an HV-Syste-
men im spannungsfreien Zustand (2S)“ an. Der Unterricht, 
der neben Grundlagen der Elektrotechnik auch praktische 
Übungen umfasst, findet jeweils von 8 bis 16 Uhr statt. Aus-
künfte, auch zu Zuschüssen aus europäischen Fördermit-
teln, gibt die Gewerbe Akademie unter Tel. 0761/15250-24. 
www.gewerbeakademie.de/weiterbildung.

GEWERBE AKADEMIE FREIBURG

Betriebliche Buchführung von Grund auf lernen
Wer die betriebliche Buchführung systematisch beherrscht, 
erspart sich Zeit und macht weniger Fehler. Eine schritt-
weise Einführung in die Thematik bietet der fünfwöchige 
Grundkurs Buchführung, den die Gewerbe Akademie der 
Handwerkskammer Freiburg ab 3. Februar 2025 anbietet. 
Der Unterricht findet montags und mittwochs jeweils von 
18 bis 21.15 Uhr online statt.
Dieser Kurs bildet gleichzeitig das erste von drei Modulen der 
Fortbildung „Assistent/-in Rechnungswesen". Modul zwei, 
der Aufbaukurs Buchführung, schließt sich zeitlich nahtlos 
an. Die Teilnahme wird unter bestimmten Voraussetzungen 
aus EU-Fördermitteln bezuschusst. Auskünfte gibt die Ge-
werbe Akademie unter Tel. 0761/15250-24. Anmeldung auch 
unter www.gewerbeakademie.de/weiterbildung

Geprüfter Betriebswirt (HwO):  
Know-how für Unternehmer
Wer ein Unternehmen führen oder sich selbstständig ma-
chen will, braucht dafür das nötige Know-how: An der Ge-
werbeakademie der Handwerkskammer Freiburg gibt es 
die Möglichkeit, sich nebenberuflich innerhalb von zwei 
Jahren zum „Geprüften Betriebswirt (HwO)“ fortzubilden. 
Der nächste Kurs, der zu 70 Prozent online stattfindet, star-
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tet am 24. Januar 2026. Im Vorfeld wird dazu am Dienstag, 
25. März 2025, um 18 Uhr ein Online-Abend angeboten, 
der über Ablauf, Inhalte und Zulassungsvoraussetzungen 
informiert. Interessierte erhalten nach der Anmeldung ei-
nen Zugangslink per E-Mail. Auskunft gibt die Gewerbe-
akademie unter Telefon 0761/15250-24. Infos auch im Netz: 
www.gewerbeakademie.de/weiterbildung

VEREINE AUS DEM
ELZTAL/ORGANISATIONEN

Weihnachtsspendenaktion
GEMEINSAM ERREICHEN WIR 
MEHR!
Snoezelen-Raum für das neue 
Wohnhaus in Bleibach
Im Sommer 2024 erfolgte der Spatenstich für unser 
Wohnhaus in Bleibach. 24 Menschen mit Behinderung 
werden dort ein neues Zuhause finden, angeschlossen ist 
eine Tagesgruppe für 10 Personen. Im Gesamtkonzept 
des Hauses ist auch ein Snoezelen-Raum vorgesehen.
Was ist Snoezelen? Durch eine Kombination von Licht- 
und Farbeffekten, Musik, Bewegung und Gerüchen wer-
den verschiedene Sinne angeregt. Dies kann aktivierend, 
aber auch beruhigend und entspannend wirken.

Für die Ausstattung des Snoezelen-Raums im neuen 
Wohnhaus in Bleibach bitten wir um Ihre Unterstüt-
zung!
Wenn auch Sie für die Weihnachtsspendenaktion der 
Lebenshilfe spenden möchten:
Konto:
Stichwort: „Spendenaktion“
Sparkasse Freiburg-Nördl. Breisgau
IBAN: DE35 6805 0101 0021 0222 25
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

„Glottertäler Engelweg“
Seit dem 23. November bis zum 6. Januar 2025 ist der „Glot-
tertäler Engelweg“ wieder aufgebaut und lädt zu einem 
romantisch-schönen Spaziergang ins Glottertal ein. Entlang 
des ca. 4,5 km langen Rundweges erwarten viele liebevoll 
dekorierte Engelstationen, schöne Weihnachtskrippen und 
viele neue winterliche Dekorationen die Besucher. Der En-
gelweg kann individuell begangen werden, mehrere Ab-
kürzungen sind möglich.
Die Route verläuft entlang der Talsohle zwischen Panora-
ma-Freibad (Parkplatz) und der Ortsmitte. Gutes Schuh-
werk, und in den Abendstunden auch die Mitnahme einer 
Taschenlampe, wird empfohlen. Alle Infos zum Engelweg, 
zu den Parkmöglichkeiten, Führungen und zur Bewirtung, 
sowie den Flyer mit Wegeplan gibt es im Internet unter 
www.glottertaeler-engelweg.de und bei der Tourist-Info 
Glottertal im Rathausweg 12, Telefon 07684 / 9104-0.

Wir backen ihr Brot!
Nächster Termin am 10.01.2025 um 14 Uhr
Sie bringen den Teig - wir backen Ihr Brot!
Sie essen gerne selbstgebackenes Brot? Am liebsten aus 
dem Holzbackofen?
Jeden ersten Freitag im Monat heizen wir unser Back-
häusle für Sie an und backen Ihr Brot. Das Brotbacken 
beginnt immer um 14:00 Uhr.
Sie bringen einfach Ihren eigenen Brotteig mit - am bes-
ten schon abgewogen in 800 gr. Teigstücken.
Während Sie darauf warten, Ihre frisch gebackenen und 
duftenden Brotlaibe mit nach Hause zu nehmen, ist un-
sere Caféteria in der Werkstatt Elzach für Sie geöffnet.

Anmeldungen unter: 07682/920910 oder  
https://www.lebenshilfe-kinzig-elztal.de/de/Angebote-

fuer.../-fuer-Elzach-und-Umgebung
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